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Die Vorsitzende 53919 Weilerswist, den 17.03.2015 
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder 
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales 
 
nachrichtlich den übrigen Ratsmitgliedern 
 

 

Einladung 
 

Hiermit lade ich die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales des 
Rates der Gemeinde Weilerswist zu einer Sitzung ein, die am 
 

Donnerstag, dem 26.03.2015, 15:00 Uhr, 
 
im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29 stattfindet. 

 

Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 
 

TOP 1. Einführung und Verpflichtung von sachkundigen Bürgern/Bürgerinnen 
 
TOP 2. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 4. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 5. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 

TOP 6. Fehlende U3 Betreuungsplätze 
 Vorstellung der Planung und der Kostenkalkulation der neuen 

Kindertagesstätte durch die Firma FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH 
 A_1/2015 2. Ergänzung 

 
TOP 7. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 8. Berichte und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
 

 

 

 

 

 

Uschmann 
Ausschussvorsitzende 
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                         GEMEINDE WEILERSWIST 
                           DER BÜRGERMEISTER 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 in Weilerswist 
„Nordöstlicher Teil des Neubaugebietes Weilerswist Süd“ 

 
- Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der  

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

 
 
 
In seiner Sitzung am 12.03.2015 hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und 
Infrastruktur gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 13 BauGB den 
Aufstellungsbeschluss zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Weilerswist Süd“ im 
vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB gefasst.  
 
Weiterhin hat er die Beteiligung der Öffentlichkeit durch einmonatige Auslegung der 
Planunterlagen sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 72 (BP 72) der Gemeinde Weilerswist ist seit dem 19.10.2005 
rechtsverbindlich und umfasst einen Bereich im Südosten des Kernortes Weilerswist. 
  
Das Bebauungsplangebiet des BP 72 wird begrenzt:  
 

 im Norden durch die Landesstraße 163, 

 im Osten durch die Grenze des Bebauungsplanes Nr. 69 (Gewerbegebiet),  

 im Süden durch die südliche Grenze der Gerberstraße,  

 im Westen durch die Eisenbahnlinie Köln – Trier.  
 
Die Bebauungsplangebiete der 6. Änderung umfassen zwei bestehende Flurstücke 
unmittelbar an der Parkallee gelegen:  
 

 Flurstück 544, westlich der Parkallee, mit einer Fläche von 465 m²,  

 Flurstück 90, östlich der Parkallee, mit einer Fläche von 559 m².  
 

Beide Änderungsbereiche befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs der 3. Änderung 
des BP Nr. 72.  
 
Die Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche sind aus der Planzeichnung zu entnehmen.  
 
Im Eingangsbereich zum Wohnsiedlungsbereich Weilerswist Süd befindet sich beidseitig 
der Parkallee ein Mischgebiet, dem sich das eigentliche Wohngebiet – festgesetzt als 
allgemeines Wohngebiet WA unmittelbar anschließt. An das vorgenannte Mischgebiet 
angrenzend entstanden entsprechend des Vermarktungskonzepts aus dem Jahr 2006 zwei 
Musterhäuser von Hausbaufirmen, in denen sich derzeit Büro- und Ausstellungsräume 
befinden. 
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Anlass für die 6. Änderung des BP 72 ist der Wunsch beider Hausbaufirmen, ihre in den 
Gebäuden ausgeübte Nutzung solange wie benötigt beizubehalten und hierfür die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.  
Gemäß Baunutzungsverordnung sind in Allgemeinen Wohngebieten (WA) jedoch keine 
Bürogebäude zulässig, so dass für die beiden Baugebietsflächen eine Festsetzung als 
Mischgebiet (MI) erforderlich ist.  
 
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB durchgeführt, da durch die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden, das zulässige Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht begründet und keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete) bestehen. 
 
Nach § 13 Absatz 3  BauGB wird im vereinfachen Verfahren von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB abgesehen. 
Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
Ein Ausgleich für die durch die Bebauungsplanänderung verursachten Eingriffe in Natur 
und Landschaft ist gemäß § 1 a Absatz 3 Satz 6 BauGB nicht erforderlich, da die Eingriffe 
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
 
Die Planunterlagen zum Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 liegen in 
der Zeit  

 
vom 25.03.2015 bis 30.04.2015 

 

bei der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29, Fachbereich Planen und 
Bauen, Zimmer 112, öffentlich aus. 

Die Auslegungszeiten sind: 
vormittags:    montags bis freitags                         von   8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
nachmittags: montags, mittwochs, donnerstags    von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
                     dienstags                                           von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 72 schriftlich oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Über die 
fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen entscheidet der Rat der Gemeinde Weilerswist 
und teilt das Ergebnis mit. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. 
 
Auf die Rechtsfolgen des § 47 Abs. 2 a Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 21.07.2012 (BGBl. I S. 1577) wird hingewiesen. Danach ist eine 
Normenkontrollklage für Einwendungen unzulässig, soweit sie im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden.  
 
 

Weilerswist, 16.3.2015 
 
                                                                      

Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 

Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul  
-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Vernich Arnold Mauel  
-Ortsbürgermeister- 
 

Zülpicher Str. 50 
53919 Weilerswist 
 

 

Ortschaft Metternich Auslegekasten  
 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 
Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  
-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 

Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem 
-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Schweinemarkt 7 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Derkum-Hausweiler Bäckereiverkaufswagen Euskirchener Str. / 
Straßfelder Str. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter http://www.weilerswist.de/ 
 
 


